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OLTEN, 23. Januar 1930 16. Jahrgang

SCHWEIZER-SCHULE
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DER ,PADAGOGISCHEN BLATTER"” 37. JAHRGANG

Nr. 4
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Das pHpstliche Rundschreiben liber die
christliche Jugend

Der Heilige Vater Pius XI. hat am 11. Jan. eine
Inzyklika iiber die christliche Erziehung der Jugend
crlassen. Sie erschien in italienischer Sprache im
., Osservatore Romano”. Die ,,Kipa” hat einen gedréng-
ten Auszug daraus verbreitet, den wir auch in der
»Schweizer-Schule” festhalten * wollen, trotzdem die
Tagespresso ihn ebenfalls verbreitet hat.

Die neue Enzyklika will das Weihegeschenk sein,
das der Papst aus Anlass scines goldenen Priester-
jubiliums der christlichen Jugend widmet. Die Frasze
der Heranbildung der neuen Generationen steht heate
im Mittelpunkt des Interesses, und zahlreich sind dic
Theorien, die heute iiber Erziehungsfragen erdrtert
werden. Die vielen modernen pidagogischen Irrtiinior
konnen im Grunde genommen auf eine Fehleiquc'le
zurlickgefiihrt werden: Ausserachtlassung des letzten
und hdchsten Zieles, fiir das der Mensch bestimmt ist.
Hinordnung der Kreatur auf ihren Schopfer ist der
Ausgangspunkt, Gott, der sich in seinem Sohne als
Weg zur Wahrheit und zum Leben geoffenbart hat,
das Ziel der christlichen Erziehung.

Die pipstlichen Iehren zu dieser wichtigen Frage
gliedern sich deutlich in zwei Hauptteile. Etwas mehr
als die erste Hiilfte der Enzyklika behandelt die Trd-
ger der Erziehung: Kirche, Familie und Staat. Der
Anspruch der Kirche auf Mitwirkung bei der Er-
ziehung ist auf zwei tibernatiirliche Rechtstitel ge-
griindet: auf die gbttliche Mission als Lehrerin der
Volker und auf die {ibernatiirliche Meisterschaft, wel-
che der Braut Christi gegeniiber allen Menschen zu-
kommt. Dieselben Rechte wie die Kirche in tibernatiir-
licher besitzt die Familie in der natfirlichen Ordnung
der Dinge. Das Recht ist unveriiusserlich und unver-
letzlich gegeniiber jeder weltlichen Gewalt. Die Rechte
des Staates auf Erziehung leiten sich aus dem Staats-
zweck her. Da er in der Fdrderung des allgemeinen
Wohles besteht und das allgemeine Wohl nichts an-
deres ist, als der Friede und die Sicherheit, welche dem
Einzelbiirger und der Familie die Ausiibung -ihrer
Rechte sicherstellt, und der erreichbare Héchstgrad an
materiellen und geistigen Giitern, wie er aus der Zu-
sammenarbeit aller erwichst, so ist die Funktion des
Staates in der Erziehung keine andere als diese:
«Schiitzen und fordern, niemals aber Familie und In-

dividuum absorbicren oder sich an dessen Stelle
setzen.”

Nicht in diesen, von der christlichen Staatslehre
aller Zeiten dargelegten Hauptpunkten, sondern in der
Abgrenzung der Beziehungen zwischen Kirche, Staat
und Familie auf dem Gebiete der Erziehung, scheint
uns die aktuelle Hauptbedeutung der piipstlichen Aus-
filhrungen zu liegen. Um dic drei angefiithrien grund-
legenden ILehren sich rankend, beanspruchen diese Dar-
legungen wie den grossten Teil des Raumes auch das
Hauptinteresse. Die Kirche beansprucht, wie dies im
Codex juris canonici festgelegt ist, das Recht, Schulen
und Erziechungsanstalten aller Grade und Stufen zu
griinden, und das offentliche und das private Schul-
wesen zu tiberwachen, ,nicht nur in bezug auf die Er-
teilung des Religionsunterrichtes, sondern auch be-
ziiglich aller andern Lehrgegenstinde und Einrichtun-
gen, die mit der Religion und der Moral in Beziehung
stehen.” Ausdriicklich unterstellt der Papst auch die
physische Erziehung der kirchlichen Lehrgewalt. Keinc
weltliche Gewalt hat das Recht, auf diesem Gebiete
der Kirche entgegenzuarbeiten oder sie zu behindern.
Damit ist keine Bedrohung oder ein Uebergriff in die
Sphiire des Staates verbunden, vielmehr ,widersetzt
sich die Kirche in ihrer miitterlichen Weisheit dem
keineswegs, dass auch ihre Schulen und Erziehungsin-
stitute fiir Laien sich in jedem Staate den gesetzmiis-
sigen Anordnungen der biirgerlichen Behérden unter-
ziehen, und sie ist auf jede Weisc zu Vereinbarungen
bereit, wenn an cinem Orte sich Schwierigkeiten zei-
gen sollten.” Auch kommt in letzter Linie die Frucht
der erzieherischen T#tigkeit nur wieder dem Staate zu,
indem eine gott- und autorittitslose Jugend die nidchste
Gelegenheit zu biirgerlichen Umwiilzungen darstellt.

Ueber das Verhéltnis zwischen Staat und Fami- -

lie sagt der Papst: ,In offenkundigem Widerspruch
mit der Allgemeiniiberzeugung der Menschheit steht,
wer behauptet, dass das Kind vor der Familie dem
Staate gehore, und dass der Staat ein absolutes Er-
ziehungsrecht besitze”. Aber auch das Recht der Fa-
milie ist nicht absolut, sondern dem letzten Zwecke
des Natur- und Gottesgesetzes unterstellt, was bedeu-
tet, dass die Eltern in gleicher Weise fiir die physische
und biirgerliche wie fiir die religivs-moralische Er-
ziehung zu sorgen haben. Der Staat hat nicht nur die
Pflicht, fiir die fehlende Erziehung und Bildung durch

das Elternhaus zu sorgen, sondern er kann von seinen

Angehdrigen auch Kenntnis der nationalen und btir-
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gerlichen Pflichten und einen gewissen, den heutigen
Zeiterfordernissen entsprechenden Grad intellektuel-
ler, ‘moralischer und physischer Ausbildung verlangen.
msungerecht und unerlaubt aber ist jedes Schul- oder
Erziehungsmonopol, welches die Familien, entgegen de-
ren Gewissensiiberzeugung oder auch nur entgegen
rechtmdissigen anderen Wiinschen zum Besuche von
Staatsschulen zwingt”. Besonders bedeutsam ist, wie
der Papst hervorhebt, dass Pflege der Friedensidee in
bezug auf die Innen- und Aussenpolitik in der Schule
heute eine Forderung sei, die sich notwendig aus der
Pflicht der Sorge fiir das Allgemeinwohl ergebe. ,,Es
18t heute, wo ein fibertriebener und dem Frieden und
der wahren Wohlfahrt gefihrlicher Nationalismus ver-
breitet wird, notwendig, vor einer iibertriebenen Pflege
militdrischer Gebriuche in der sog. physischen Er-
ziehung der Jugend zu warnen.” Staatsbiirgerliche
Erziehung im richtigen Sinne dagegen ist wohl mit
der Kirche und ihrem gottlichen Lehrauftrag verein-
bar. Wenn auf dem Gebiete der Erziehung Staat und
Kirche in jener geordneten Harmonie zusammenarbei-
ten, die Leo XIII. in seinen Enzykliken im Verh#lt-
nisse beider hiochsten Gewalten wiinscht, werden dar-
aus die besten Friichte erwachsen.

Der zweite Teil der Enzyklika handelt iiber einige
Grundfragen der modernen Pddagogik. In erster Linie
verurteilt der Papst den erzieherischen Naturalismus,
der die Jugendausbildung von jeder iibernatiirlichen
Grundlage und Bindung an das gottliche Gesetz be-
freien will und der die unbeschrinkte Autonomie des
Kindes proklamiert. Eine Folge dieses Naturalismus
ist auch die ganze verfehlte Art und Weise, mit der
heute die Kinder iiber die Geheimnisse des Lebens auf-
geklirt werden, wodurch die Jugend verdorben statt
fir die Gefahren des Lebens gewappnet wird. In die-
sem Zusammenhange lechnt der Papst auch das mo-
derne Koedukationssystem ab.

Vorziiglichste Erzichungsanstalt, der deswegen
Pfarrer und Geistliche ganz besondere Sorgfalt zuzu-
wenden haben, sei noch immer die Familie mit dem
guten Beispiele der Eltern. Die Kirche wirkt nicht nur
durch ihre vielen Schulanstalten, sondern ganz beson-
ders durch ihre Sakramente und ihre Liturgie und
Kunst. Die Schule muss, weil sie das Erziehungswerk
der Familie und der Kirche ergiinzt, mit diesen in vol-
ler Harmonie zusammenarbeiten. Eine neutrale oder
Laienschule, welche die Religion ausschliesst, ist in
Tat und Wahrheit irreligios und deshalb fiir Katholi-
ken verboten. Auch die sogen. gemischte Schule mit
blossem Religionsunterricht kann nicht geniigen, son-
dern der Geist des ganzen Unterrichts muss vom Chri-
stentum erfiillt sein. Der Einwand, dass ein Staat,
dessen Biirger verschiedenen Glaubensbekenntnissen
angehoren, diese Forderung nicht erfiillen konne, ist
unstichhaltig. In diesem Falle ist es Pflicht des Staa-
tes, Schulfreiheit einzurdumen und die Initiative der
Kirche und der Familien durch gerechte Beitrige zu
unterstiitzen. Dort, wo die Katholiken die Last der
freien Schulen ganz allein zu tragen haben, hat die ka-
tholische. Aktion, zu deren Hauptaufgaben die Pflege
des katholischen Schulideals gehort, ein ganz beson-
deres Arbeitsfeld. Es handelt sich hier wiederum nicht
um eine Partei-, sondern um eine religitse Aufgabe,
und der kathol. Schule wird man nicht den Vorwurf

machen konnen, die Jugend dem Ganzen und dem
Geiste der Nation zu entfremden. Der wahre Christ ist
auch zugleich der beste Biirger.  Die Enzyklika
schliesst mit der Bitte zu Gott, ,,der den Regierungen
die Gesetze gibt”, dass er der christlichen Erziehung
Bliite und Frucht zum Besten der Individuen und der
Nationen verleihen moge.

Theaterkultur und Schultheater

Am 5. Januar fand in Schwyz die drilte Jahresver-
sammlung der Gesellschaft fiir innerschweizerische Thea-
terkultur statt. Vormittags wurden die Vereinsgeschifte
erledigt. Wir entnehmen dem Jahresberichte nur einige
wenige Punkte, die insbesondere die Leser der Schw. Sch.
interessieren konnten.

Vom 7. bis 15. September 1929 stellte die Theaterkul-
turgesellschaft im Rahmen der Bruderklausen-Ausstellung
in Luzern die Entwicklung der religiosen Spiele in der
Schweiz dar, die in ihrer originellen Anordnung und
Raumaufteilung Aufsehen erregte.

Die Bestrebungen der Gesellschaft zur Wiederer-
weckung alter Spielgemeinschaften hatte Erfolg, indem
im September in Luzern anldsslich des Katholikentages
die alte Christikronungsbruderschaft das Bruderklau-
senspiel von Dr. Oskar Eberle mit grossem Erfolg zur
Auffiihrung brachte.

Als Frucht emsiger Jahresarbeit ist auch das zweite
Jahrbuch zu werten, das vor allem der Initiative des un-
ermiidlichen Sekretirs Dr. Eberle zu danken ist. Das neue
Jahrbuch behandelt das Thema Schule und Theater. Aus
geschichtlichen und personlichen Erfahrungen werden Ju-
gend und Theater vom Miftelalter bis zur Gegenwart in
fhrer mannigfaltigen 'Wechselwirkung und Moglichkeit ér-
ortert. Jahrbuch und Schwyzer-Tagung galten ausschliess-
lich der Besprechung dieses Themas. So soll denn auch
in Zukunft jedes Jahrbuch und jede Tagung in den Dienst
eines bestimmten Gedankens gestellt werden: das Jahr-
buch 1930/31 wird die geistlichen Spiele in der Schweiz
behandeln, und die néchste Tagung, die in der Spielzeit
der Calderonauffiilhrungen in Einsiedeln abgehalten wird,
wird ganz der Besprechung der religiosen Spiele in der
Schweiz gewidmet sein.

Das wichtigste Traktandum war die Frage der Er-
weiterung der Gesellschaft auf die ganze Schweiz. Die
versammelten Mitglieder schlossen sich einhellig ‘einem
Antrag des Vorstandes an, die Theaterkulturgesellschaft,
die bisher fast rein innerschweizerischen Charakter ge-
habt hatte, auf die ganze Schweiz auszudehnen. Die
dussern Gemarkungen werden diesen Beschluss freudig
aufnehmen — war doch das Interesse in der #ussern
Schweiz nicht minder gross als in der Urschweiz. Demge-
miss wurde der Vorstand von- sneben auf elf Mltglleder
erhoht.

An die vormittigige Hauptversammlung schloss sich
ein Referat von Dr. Paul Lang, Kilchberg-Ziirich: Gedan-
ken zur Schulbithne. Er sprach aus personlichen Erfah-
rungen iiber Schulauffiilhrungen am internationalen Ly-
zeum Zuoz (Graubiinden). Wir haben hier eine Lehran-
stalt vor uns, die bewusst die grossen offentlichen Schulen
Englands zum Vorbild genommen hat, mit viel Sport; Leh-
rer und Schiiler sind hier ganz aufeinander angewiesen.
Wo das Schiilertheater nicht auf eine lange Spieltradition
aufbauen kann wie bei den Kloster- und Ordensschulen,
ist es vielfach aus dem neuzeitlichen Sprachenunterricht
hervorgegangen. Das war auch in Zuoz der Fall, als man
vor fiinf Jahren aus einem grossen Bediirfnis heraus zau
spielen begann. Man begann humoristisch, mit einer Ko-



	Das päpstliche Rundschreiben über die christliche Jugend

